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1.  Rechtsgru nd lagen

Es gelten:

Baunutzunssverordnuns(BauNVo) 
);:ffi:::r:T#li.Jilgr, [3381.

Planzeichenverordnung (Planzv 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI.

,'/, 57. o.1
t
I

J ,

Bebauungsplan " B 28 - Bahnhot -B 492 " - l .Anderuns

s. 132)
s.466)
I  OOI  e  qq \

und Anlage
Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (Ges.Bl. S. 617)
Baugesetzbuch (BaucB) in der Fassung vom 27-08.1997 (BGBI.  I  S. 2141

2. Allgemeine Angaben

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bisher beste-
henden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen, sowie frühere baupolizeiliche
Vorschriften werden aufgehoben.

3. SchriftlicheFestsetzungen

In Ergänzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt.

3.1 BauplanungsrechtlicheFestsetzungen

3.1.1 Bahnanlagen

Auf den als Bahnanlagen festgesetzten FIächen sind bauliche Anlagen und Nutzungen gem.
$ 6 Abs.2 BauNVO mit Ausnahme von Einzelhandelsbetrieben für Lebensmittel, Schuhe,
Textilien, Drogeriewaren, Gartenartikel und Pflanzen, Tankstellen, Diskotheken, Nachtlokale,
Sexshops, Vergnügungsstätten aller Art (2.8. Video-, Filmvorführungen, Massageinstitute,
Badebetriebe) zulässig, soweit diese nicht der Zweckbestimmung als Bahnanlage
widersprechen.

3.1.2 Pflanzbindung
Die vorhandenen Bäume und Sträucher sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
P Platanus x acerifolia - Platane
P1 Acer pseudoplatanus - Bergahorn
P2 Tilia platyphyllos - Sommerlinde

3.1.3 PflanzgebotEinzelbaum
Die Einzelbaumstandorte entlang der Bahnhofstrasse sind mit großkronigen Laubbäumen zu
beoflanzen und auf Dauer zu erhalten.
P Platanus x acerifolia - Platane
Pl Acer pseudoplatanus - Bergahorn
P2 Tilia platyphyllos - Sommerlinde
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3.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

i 3.2.1 Werbeanlagen (  S 74 (1) Nr.2 LBO )
,r Werbeanlagen sind nur an der Stäite der Leistung am Gebäude zulässig. Werbeanlagen auf
i den Dächern der Gebäude sowie Werbeanlagen mit grellen Farben, wechselndem oder be-

wegtem Licht sind unzulässig. Für jeden Betrieb ist nur eine Werbeanlage zulässig. Zusätz-
lich ist das Anbringen eines Stechschildes je Betrieb zugelassen.

3.2.2 Antennen ( S 74 (1) Nr.4 LBO )
Parabolantennen sind nur unterhalb des Firstes zulässig und farblich ihrem Hintergrund an-
zupassen .

3.2.3 Leiiungsführung ( 59 (1) Nr.13 BaUGB )
Sämtliche Niederspannungsleitunqen sind unterkdisch zu verlegen.

3.2.4 Ordnungswidrigkeiten (S 75 LBO)
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den bauordnungsrechtlichen Bestim-
mungen zuwiderhandelt
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 DM geahndet werden.

4. Hinweise

4.1 Das Plangebiet beflndet sich in der fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzzone ll für die
Brunnen in Gerhausen.
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